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Oekologischer Leistungsnachweis (OeLN) im Kanton Freiburg

Flachenabtausch mit anderen Betrieben ? Uja U nein

Wenn ja, muss die Seite 4 des OeLN-Dossiers (oder ein gleichwertiges Dokument) ausgeftllt werden.

Der Betriebsleiter bestatigt, dass alle Angaben in diesem Dossier den Tatsachen entsprechen.
Er verpflichtet sich, die Technischen Regeln des OeLN Westschweiz vom 28. Juni 2011 (Versand
September 2011) einzuhalten.

Das Dossier muss, wie alle anderen Dokumente, wahrend 6 Jahren aufbewahrt werden.

Ort, DAtUM: coveeeieeeeee e e Unterschrift des Betriebsleiters: .....oooeveeeeeeiviiieieeeeen,

Dieses Dossier muss vollstéandig ausgefillt und unterschrieben ab dem

1. Mai 2012

fur eine allféllige Kontrolle auf dem Betrieb bereitgehalten werden.
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Bodenschutz im Herbst 2011 auf der offenen Ackerflache (OA) 2012
Auszufillen bis am 31.0ktober 2011 (siehe Technische Regeln OeLN Seiten 5 und 6)

Betrifft nur Betriebe mit mehr als 3 ha OA mit Ausnahme der Parzellen in den Bergzonen Il - IV.

Parzellen
laut Feld-/Wiesenkalender

Vorkulturen, die am
31.8.2011 noch stehen,
oder Zwischenkulturen

Hauptkulturen auf der
offenen Ackerflache (OA) ®

2012

Nr.

Name

&)

Flache (ha)

®

Die offene Ackerflache (OA) umfasst : Die Ackerkulturen (Getreide und Hackfriuichte) + die Bunt- und
Rotationsbrachen + die einjéahrigen Spezialkulturen (Gemusekulturen, Erdbeeren, usw.). Flachen unter Tunnel gelten schon

Offene Ackerflache (OA)

als bedeckt, werden fir die Berechnung der 3 ha nicht beriicksichtigt und sind den Anforderungen an den Bodenschutz nicht unterstellt.

Angabe der Hauptkultur, welche am 31.8. noch steht (Ruben, Mais, Kartoffeln, Wiese, Sonnenblumen, Gemisekulturen, usw.) oder
der gesaten Zwischenkultur (Grindiingung, Zwischenfutter, Griinmais, Herbst-Gemusekultur, usw.).

- Fur eine am 31.8. noch stehende Vorkultur: mit einem V bezeichen.

- Fur im Herbst geséate Zwischenkulturen : mit einem H bezeichnen, wenn vor dem 15. September geséat (Normalfall);
- Mit einem P bezeichnen, falls nach Getreidekulturen Problemunkréauter bek&mpft werden (Saat vor dem 30. September).

(Die Erntedaten der Vorkulturen, die Saatdaten der Haupt- oder Zwischenkulturen, die Bekdmpfungsmassnahmen gegen die

Unkrauter, usw., missen im Feld- oder Wiesenkalender notiert werden.)




Flachenbenutzung
siehe Technische Regeln OeLN Seiten 3 und 4
Auszufullen: von allen Betrieben

Flache
ha

Weizen + Korn
Roggen

Gerste
Triticale

Getreide

Getreide (ohne Hafer)
Hafer

Korner-/Silo-/Saatmais + CCM
Zucker-/Futterriiben

Kartoffeln

Eiweisserbsen

Sojabohnen

Ackerbohnen

Hackfriichte

Gemuse (nur Hauptkulturen)

Buntbrache *
Rotationsbrache *
Saum auf Ackerflache *

Offene Ackerflache oA . ]

Kunstwiesen (max. 6 Jahre nach Neuanlage)
- Extensiv genutzte *
- Wenig intensiv genutzte

- Andere Kunstwiesen

Ackerflache

AF [ ]
Naturwiesen

- Extensiv genutzte *
- Wenig intensiv genutzte
- Heimweiden (inkl. ext. genutzte Weiden)
- Anderes Dauergrinland :
ohne Dingeverbot
mit Dingeverbot *

Griinflachen

Reben

Obstanlagen

Beerenanlagen

Heil- und/oder Gewtirzkrauter
Baumschulen

Chinaschilf

Dauerkulturen

Uberdeckte Kulturen (fixe Fundamente)
Hecken, Feld- und Ufergeholze

- OeAF(Krautsaum inbegriffen) *
- nicht OeAF (Pufferstr. nicht inbegr.) *
Streueflachen *

Landwirtschaftliche Nutzflache

Sonnenblumen .
Speise-und Industrieraps .

Fruchtfolge und
Anzahl Kulturen
nur von Betrieben mit > 3 ha OA

Anzah! Y
Kulturen

%/ AF max. %

Y

66%
25%
40-60% A
25%
25%
15%
25%
25%

i
—

25%
2)

3)

Total |:|
100 Minimum |I|

D Anzahl Kulturen

Wenn eine Kulturmehrals 10 % der AF
bedeckt, zahltdiese als 1 Kultur.
Kulturen mitwenigerals 10 % der AF
kdnnen addiertwerden.

2 Wenn der Anteil der Gemiiseflache
(2 Familien und mehr) an der AF:
10-19 % = 1 Kultur

20-29 % = 2 Kulturen

30 % und + = 3 Kulturen

3 Wenn der Anteil der Kunstwiesen
ander AF:

10-19 % = 1 Kultur

20-29 % = 2 Kulturen

30 % und + = 3 Kulturen

A je nach Anbauverfahren
(siehe Techn. Regeln Seiten 3 und 4)

* Flachen ohne Dungung
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Flachenabtausch (nur auszufiillen von Betrieben, die betroffen sind)

Unter Flachenabtausch wird der Abtausch von Parzellen mit gleicher Flache verstanden.

Der Flachenabtausch ist nur zwischen OeLN-Betrieben gestattet.

Ein Dokument, das die Meldung der betreffenden Flachen bei der offiziellen Datenerhebung und das Ausflllen der
OeLN-Dokumente regelt, kann bei der FIPO bestellt oder unter www.afapi-fipo.ch heruntergeladen werden.

Liste der Parzellen, die bei Dritten bewirtschaftet werden (ausserhalb der LN des eigenen Betriebes)

Name des Gemeinde- | Grundbuch- Flache
Flurname

Betriebsleiters nummer nummer (ha) Kultur

PID

Liste der Parzellen, die von Dritten bewirtschaftet werden (innerhalb der LN des eigenen Betriebes)

Name des Gemeinde- | Grundbuch- Flurname Flache Kultur

PID Betriebsleiters nummer nummer (ha)

Bemerkungen



http://www.afapi-fipo.ch/

	Offene Ackerfläche (OA)

